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 Veröffentlicht am 26.11.1997

Norm

ZPO §279

Rechtssatz

Durch die Möglichkeit der Beweisbefristung sollen Prozeßökonomie und Rechtsschutzp5icht durchgesetzt werden.

Auch eine wiederholte Entschuldigung mit Krankheit ist geeignet, eine Prozeßverzögerung beziehungsweise eine

Beweisvereitelung zu bewirken, so daß die Befristung einer Parteienvernehmung im Rahmen des § 279 ZPO ebenso

möglich ist.
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